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Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO

H :\H e id eck \21 - 073_ I nnenber e ichssa t zung  Ram bach \G e o \E i nbez ieh ungssa tzu ng  R am bac h .G VP     F ZO: Ei nbez iehu ngssa tzu ng      P lo tb ox: 00_E inbez ie hungssa t zung      47 ,0  cm  x  78 , 0  cm

MD
516

Satteldach

E+D Maximal 2 Vollgeschosse (Erdgeschoss und Dachgeschoss)

SD

Dachneigung mindestens 30°DN >  30°

Stadt

Heideck

 D-5-76-126-89 

Klarstellungs- und 
Einbeziehungssatzung "Rambach"

gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB
Stadt Heideck
Landkreis Roth

Festsetzungen durch Planzeichen

Art der baulichen Nutzung

Hinweise durch Planzeichen

Flurnummern

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung des Geltungsbereichs der Klarstellungssatzung

Bestehende Grundstücksgrenzen

Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen der Bauparzellen

Bestehende Gebäude

Grünordnung

Private Grünflächen

aufgestellt:          08.02.2022

geändert:            12.04.2022

                  
C.  K los,  Dip l. - Ing . 

E N T W U RF

Höhenschichtlinien460

Bestehende Bäume und Gehölze

Amtlich kartierte Biotope (Biotop-Nr. 6832-0092-005/‑006: Hecken, 
Feldgehölze und Begleitvegetation zwischen Rambach und Heideck)

Umgrenzung des Geltungsbereichs der Einbeziehungssatzung

Denkmalgeschütztes Einzelobjekt mit Denkmal-NummerD

Pflanzgebot A:
Heckenpflanzung mit Standortbindung auf privaten Flächen

Pflanzgebot B:
Baumpflanzung ohne Standortbindung auf privaten Flächen

Flächen zum Schutz, Pflege und Entwicklung
von Natur und Landsschaft

Maß der baulichen Nutzung

Dachgestaltung

Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung "Rambach"
Stadt Heideck, Landkreis Roth

N

M  =  1  :  1 0 0 0

Rambach

MD E+D

SD DN >  30°

 

Verfahrensvermerk 

1. Der Stadtrat von Heideck hat in der Sitzung vom ____________ die Aufstellung der Klarstellungs- und Einbezie-
hungssatzung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am _____________ ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung  
 für den Vorentwurf der Satzung in der Fassung vom _____________ hat in der Zeit 
 vom _____________ bis _____________ stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 für den Vorentwurf der Satzung in der Fassung vom _____________ hat in der Zeit  
 vom _____________ bis _____________ stattgefunden. 

4. Zu dem Entwurf der Satzung in der Fassung vom _____________ wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom _____________ bis _____________ beteiligt. 

5. Der Entwurf der Satzung in der Fassung vom _____________ wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom _____________ bis _____________ öffentlich ausgelegt. 

6. Die Stadt Heideck hat mit Beschluss des Stadtrats vom ______________ die Klarstellungs- und Einbeziehungs- 
 satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB in der Fassung vom ______________ als Satzung beschlossen. 
  

 Heideck, den ____________________ 
 
 
 
 ________________________________ 
       Ralf Beyer, Erster Bürgermeister (Siegel) 
  

7. Ausgefertigt 
  

 Heideck, den ____________________ 
 
 
 
 ________________________________ 
       Ralf Beyer, Erster Bürgermeister (Siegel) 
  

8. Der Satzungsbeschluss wurde am ______________ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Die Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung ist damit in Kraft getreten. 

  

 Heideck, den ____________________ 
 
 
 
 ________________________________ 
       Ralf Beyer, Erster Bürgermeister (Siegel) 
 


